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I
Bericht des Ausschusses fUr Verfassung und Verwaltung

. \'
betreffend das Landesverfassungsgesetz, mit dem das O. ö. Landes-Verfassungs- '

gesetz 1971 geändert wird (2~O. ö. Landes-Verfassungsgesetznovelle 19791.

(L - 265/1 -XXI)

'"

gen des Finanz- und Haushaltsrechtes, Rechnungs.
und Kassenwesens . sowie bel Änderung gültiger
Vorschriften, und Organisationsformen auf diesen
Gebieten', Der Landesbuchhaltung obliegt die Rech.
nungsprüfung und die Gebarungsprufung im enge.
>ren'Sinn; ~

Kein eigenes Kontrollorgan' steht derzeit, wenn
man vom Rechnungshof absieht, dem Landtag als
gesetzgebendem Organ des Landes für die Kontrolle
der Gebaruhg der Landesregierung Zur Verfügung,
Gemäß Art. 27 Abs. I des 0, Ö, Landes.Verfassungs.
gesetzes 1971,LGB!.Nr, 34, ist der Landtag befugt,
.die Gesdläftsführung der Landesregierung zu

,Mit den wadlsenden Aufgaben der Verwaltung überprüfen, deren Mitglieder 'über alle Gegenstän.
wadlst audldie Bedeulung der Kontrolle der Ver- de',zu befrage'! und all~ ,einsdllagigen Auskünfte,
waltung und hier insbesondere wieder: die Bedeu~ zu verlangen' sowie seinen Wünschen über die Aus-·
tung der Gebarungskontrolle, die sidlerStellen soll, 'übung, der Vollziebung -In EntsmlleBungen' Aus·:
daB die Verwendung der für die Aufgaben der Ver' drude zu gebel'" Das Redlt' zur Uberprüfung der
waltung zur, Verfügung stehenden Miltel' in Uber· GesdlattsführUng der Landesregierung. ,smließt si·
einstimmung· mit den bestehenden ,V,orsdlriften ch'erlidl~däs' Redlt zur, Uberprüfung. der, 'Gebarung.

, sparsam" wirtsdlaftlidl und zwe.d<mäßig,erfolgt, der L<uidesreglerung"ein:[lieseS Redltk.,aMi jedod>'
" "., "I,' ' .• 1'.' derzeit -,abgesehen von,der im,Rahmen dleir p~r.

Die Uberprufung der Gebarung des Landes, er· lamentarisme" Resolutionsredltes immer gegebenen
folgt derzeit auf Grund 'öundesverfassungsgesetz, 'Möglidlkeit;.;Wünsdle,hinsimtiidl, c;lerLandesvoll.,
lidler Vorsdlriften durdl den Remnungshof und auf ziehung ,geltend':zu madlen ~ nur über' den' Rem- '
Grund' innerdi,mstlidler Anordnungen' d~t'Amtes nungshof,.ausgeübt'weroen: ,Nun ist die Notwen.
der Landesregierun'g'd!>rdl, versdlieden~;)ih, Rah: ,digkeit,; und"Zwed<maBigkelt der', Gebarungskon•..
men. des Amtes der Landesre~ierung ein~~~Cht~~,e' trolle. durdlf: den Redlnungshof unbestritten. So
prganis"ationsei~heiten. ".'~,,~. " 'J.,.;' ;i.":::; )':: '., wertvoll -und,.::wirkungsvoll diese Kontrollet·aber

audl ist;J so",kann' sie doch sm On wegen der um,:,Der, Redlnungshof ist gemäß: Art.,.,121::.Al:>s:1 f dl' f '
" B.v'G" 1929 ,zur Uberprufung p,er Geb~rWlg",des ' augrei en'Au gaben' des Remnungshofes auf an· ,
\ ' ' deren, Gebieten,,(insbesondere im Bundes. und Ge.

/'.- \ Bundes.. der Länder" der Gemeindeverbiinde;},'der, ,meindebereim»naturgemaß nur in größeren Zeit.
~ 'Gemeinden und anderer durdl Gesetz ,bestimmter '

Redltsträger berufen,,:Er:iS,thlebei (Art. '122,"Ab,5, I : abständen, und,punktuell erfolgen. Eine ergllnzende '
"Kontrolle der, Gebarung des Landes durdl ein dem

B-VG, 1929) in Angelegenheiten der Bundesgeba, Landtag unmittelbar unterstelltes, VOnder Landes.
rung als o.rgan des Nationalrates, in Angelegen· regierung und' dem Landeshauptmann unabhang;,
heiten der Länder-, Gemeindeverbände- und Ge· ges Organ, das dem Landtag nadl Bedarf jederzeit
meindegebarung,'als prgan, d~s"betreffenden "Land, zuiVerfügUJig steht und seinen speziellen Kontroll:
tagestatig. u.nd (Art. 122·Ab~",~"B,VG.:.},9?9))vo~,' atifirägen' nachkommen kann, smeint dahenw,ed<.
deir Bün<,lesregierung,und v,on"der,Lamlesregierung mäßig'und'wünsdlenswert: ' .. '
unabhängig: ' '~' " .,-,,,. '.' :.~J.;,: ~'..."< ." ;', ',>i.~'lJ<,~,:.

, ,<Ein, sold;>.e~i.Kontrollorgan,soll mit dem vorll",Innerhalb des Amtes der' Landesregierung wird . genden gesetzentwwt,in Oberöslerreim gesdlaffen
die.~eba~ng~prii!ung, ,,:or',allem ,<!1>!":Iiudie"Prü.werden., Der,Entwurf geht dabei insbesondere von
fungsabteiI'1ng und die ,Landesbudl.l).altuiig;~esorlit;, : folgenden;grlJil.4sa!ZlImen"Uberlegungen' aus:., ";,,
Der Prüfungsabteilung ,obliegt,in:l Rahmen.der,Auf, ,,' ',' '-'i.,;" " , " , " ',:, ",I

gabengruppe ;Piütung ....;VerjVait~gi ...i~beson; l.Die: öste~~~l~lsdle, BundeSVerfassung,1st;·u.',a.
dere auch die .initiative, Prüfung der Organisation 'vom, ,q~dsatz ,der Gewaltentrennting, be.
des Geba~ungsabiaufes , ~. bei den mit Gebarungs. herrsmt. Der Grundsatz fordert die formelle und.
gesdlatten befaßten Verwaltungsstellen der Landes- , materieiI~r:tfennting t 'von', Gesetzgebung" Ge.
behörden unter dem Gesichtspunkt eilier in ihrer 'richtsbaf,keit';lndy"i'Widtung, Er ist'jedoChl1lmt'
Gesamtheit ordnungsgemäßen,' den GrUndSälien >soweit'yerwirkUait, 'däß Gesetzgebung und Voll;
der Sparsamkeit, Wirtsdlaftlidlkeit und Zwe.d<ma.. ziehung, völlig voneinander unbeeinflußt wären'
ßigkelt entspredlenden Gebarimg' sowie die' .Mit· und' 'gieidtsam '\:.bezieJiiiilgslos nebeneinander,
wirkung bei. der Behandlung grundsatzlidler Fra· stünden,' es gibt 'Vielinehr zahlreidle' Querver •

Die Aufgaben der Verwaltung im, aUgemeinen
ebenso wie der Landesver'Waltung im besonderen
werden sowohl im Bereidl der Hoheitsverwaltung
als aum im Bereim der Privatwirtsmaftsverwaltung
immer vielfältiger und umfangreicher. Die Verwal·
tung greift in Vollziehung der vom Gesetzgeber'
erlassenen Vorschriften in immer weitere Bereiche
des Zusammenlebens der Mensmen ein, versucht
im Interesse der Allgemeinheit ebenso wie des Ein ..
zeInen die vom Gesetzgeber gewünschte Ordnung
herzustellen und hat im Rahmen ihres Aufgaben-
bereidles audl über einen beträdltlidlen TeU des
Volkseinkommens zu verfügen.

"
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b~ndur~gen durch Mitwirkungs~ und K<Jntrol1-
rechte, Diese Elemente stellen jedoch _A~usnah-
men vom Grundsatz der Gewaltentrenrxng taT
und bedürfen daher regelmäßig einer ausdrüdt-
lichen verfassungs gesetzlichen Grundl~gE. Der
Redmungshof hat seine bundes verfassllngsge-
setzliehe Grundlage in den Art. 121 ff. des B~n-
-des-VerfassuZlgsgesetzes i. d. F. von 1929. Eine
zusätzliche Kontrolleinrichtung des La::ldta;Jes
zur Uberprüfung der Gebarung der :::'andesre-
giexung. ist :!war (vgl. Kaja "Das. Verfassungs-
redlt der O:;terreichischen Bundesläncer- 1961,
.Gebarungskontrolle in Nie<lerösterreidl" 1974)
bundesverfass·ungsgesetzlich nicht a~cirüddic'a
yorgesehenr aber auch niCht ausgeschlo: sen, Sie
muß in der Landesverfassung veranke:-t werden.

2, Die KontroLle der Gebarung des Landes durch
das neu zu schaffende Organ soU erganzenj z.u
den Kontrcllaufgaben der bereits bestehenden
Kontrolleinrüntungen treten U!id danit insbe-
sondere WE der die Aufgaben des Rechnungsho-
fes noch d~e Aufgaben der innerdienstlich ein~
ge.rich.teten KontroHeinrichtungen tangieren. An-
dererseits muß aber schon aus verw1tl1ur~gsöko--
Damischen Gründen sichergestellt werden, daß
die neue Konlrolleinrichtung nicht zu eineT
Doppcl- oder Mehrgeleisigkeit bei der Geba-
rungsk.ontrolle führt. Die Schaffung ,·oneinander
getrennter Kontrollorgane des Land'ages und
der Land€:sregierung mit eigenen Geschäftsap·
"pa:aten und konkur.rierenden Zusländig~eiten
soLl "daher vermieden werden.

~ Ein Kontrollorgan des Landtages g€genüber deo:
Landesrerierung kann seine Funkti::>n ~n be-
friedigender Weise nur ausüben, wenn es von
der Landesregierung - und dem Lande5"haupt~
mann - unab hängig ist. Anderers~i':.s muß be~
rüd<sichLgt werden, daß die Landesregia-uny
oberstes O~gan der Vollziehung im Land ist und
daß daher Vorschriften, die dem Landtag über
eine bloJe Uberprüfung (Kontrolle) der Geba-
rung des Landes hinaus unmitteltaare Eingriffe
in die Kompetenz "der Landesregierung ermög~
lidlen wurden, vetfassungsrechtliet~ ausgeschk-s.

"sen sind.
Im einzelnen ist mit dem vorliege!1den Verfa.s-

sungsgesetz vorgesehen:
Als (zusätzliches) Kontrollorgan des Landtages ge-
genüber de.r Landesregierung wird de[ Lau.deskon-
trollbeamte eingesetzt. Der Landeskontrollbeanle
wird hinsi::htlich seiner PrüfungstäUqkeit im Auf-
trag des Landtages VOn der Vollziebung (Landes-
regierung und Landeshauptm.nn) unabhängig ge-
steilt. Als Geschäftsapparat wird ihm die bisherige
Prüfungsabteilung des Amtes der L=3rldesregierJ.ng
zur Verfügllng gestellt, die gleidln,jtig in cAt.lei-
lunt" Lanc..eskontroIldienst" umbena::JI~t wird. Aum
ilie - Bediensteten der Abteilung 'Lande5kont~oll-
dienst werden, soweit sie in Durchführung von
Prüfunysaufträgen des Landtages (i~ Unterordnung
unter den Landeskontrollbeamten) tätig werden,

Sdlwarzinger
Obmann

von der Landesregi?cung und. dem Lanc..eshaupt-
~ann unajhängig g?stellt.

Der lan,jeskontroJbeamte i50t gle~ch:zeitig Leiter
der Abteilung Landeskontrol1dienst. HinsiotlidJ. der
Ausübung der F,nktlon des landeskont<1011beam-
ten (und- nur hiezu, ft:.Jedarfseirte Bestellung der Zu·
stimmung des Lanrlt9.ges. Der Landeshauplmann hat
diese Zus:.immung :lach jeder N"euwahL des Land-
tages aet: einzuhol.en. Sie ,.. ird jeweils auf die
Dauer dE::e;Funktioosperiode deZ" Landesregierung
erteilt und bedarf einer qualiL1.ierte:n Me~rheit von
zwei Dritteln der abgegebe!len SIimmeni kommt
ein solcher: Bescilluß nicht zustande, so soll nach
Ablauf von sechs Monaten, innerhaib der deo Lan-
deshanpt:nann audl andere Kandidaten vor-sdlla·
gen k=lnn, die einf..ache Stimmenmehrheit genügen.

Der U:Jerpr:üfunr- durch den Landeskontrol~'beam·
ten (im Auftrag d€s Landta!les) unterliegt die ge-
samte G~barung c'es Landes sowie der Stift'..lngen,
Fond~, und Anstallen, die von Or~anen des Landes
oder von Personen bzw, FersonengemeinsChaften
verwaltet werden, die hiezu von Organ~n des L~n·
des beSieHt sind. Unter Gebarung ist jeder Vor-
gang zu vemte.hen, der das Vermögen in seiner
HöhE: oder ZusarnmensetzUDy ändert o~er eine sol.,.
dle Änderung eirJleitet, insbesondere a~so die Aus-
gaben- und Einnahmengebarung, die Schuldenge-
barung und die C€-b~rungmit dem beweglienen und
unbeWEglichen Vermögen.

Unbesehadet der Aufgaben der Abtei!lung Landes-
kontrolldienst als Geschäft,apparat des Landeskon-
trolJbeamten veJbleiben dieser Abteilung die bis-
heri'!len Aufgaben der Prüfungsabteilung im Rah·
meT_ der Landes.'Jollziehung. Zur Unterstützung der
UnEbh§ngigkeit -des Landeskontrolldienstes bei de~
Dmchf'Üh..nung v:m Prüfur~gsaufträgen des Landta-
ges '\\ird diesen Prüfungsauiträgen jedoch "gegen-
über den ande:en Aufga~en des LilndesKontroIl·
dienst~s PriorJtiit eingeräLoffil

Für die Beralung der Frülungsberichle des Lan-
des:kootrollbea."TI.ten wird ein eigene:: Ko:1trollaus-
scrcußdes Landlages eingerichtet, in dem jeder Ktub
de; Landtages vertreten sein muß und der über-
Verlangen einES Klubs vom Obmann einzuberufen
ist.

Die für die Ausführung der verfassungsrechUi-
eben Regelung2n erforde:1ichen Vurschriften sollen
in die Landtagsgeschäflsordnung, LGBI. "-r. 14/19:>3,
a1,9.fgenornmen werden. deren Nove"..lierung glei.d1~
zeitig mit dem vorliegenden Verfassungsqesetz "·Of-
ge-se hen ist.

,

Der Auss<buß lür Verlassung lDld Verwaltung
!>eaatragl, der Hohe LaJldtag möge das belgelilgte
Landesverfas51lngsgeset:z, mit dem das O. ö. lan-
"es-Verfassungsgesetz 1971 geändert wird
(2. O. ö. landes-Verfassun9"!J€setzno, ....lle 19191,
beschließen.

linz, am t3. Juni 19i9

•

•

Dr. Bauer
Berichterstatter
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vom ..

Landesverfassungsgeselz

mit dem das O. ö. Landes-Verfassungsgesetz 1911 geändert wird
(2. O. ö. Landes-Verfassungsgese1znovelle 19191

"
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Der o. Ö. Landtag hat beschlossen:

Artlkel I

Das 0, Ö. Landes-Verfassungsgesetz 1911,
LGBL Nr. 34, in der Fassung der Kundmachung
LGBL Nr, 21/1915 und der 0, Ö, Landes-Verias-
sungsgesetznovelle 1979, LGBL Nr,
wird .wie folgt geändert:

I. Nach Art. 27 ist ein Art. 21 a mit folgendem
Wortlaut einzufügen:

.Artlkel 21 a

(1) Der Landtag bedient sich zur Uberprufung
der Gebarung
a) des Landes,
b) der Stiftungen, Fonds und Anstalten, die .von

. Organen des Landes oder voti Personen (Per-
sonengemeinsdtaften) verwaltet werden~ die
hiezu von Organen des Landes bestellt sind,

des Landeskontrollbeamten (Art. 43 Abs. 6
und 1), .

(,) Der Ube.rprufung unterliegt die gesamte
Gebarung, insbesondere die Ausgaben .. und Ein~
nahmengebarung, die Schuldengebarung und die
Gebarung mit dem beweglichen und unbeweg-
lichen Vermögen. Soweit sich aus dem Prü ..
fungsauftl;ag gemäß Abs. 1 nichts anderes er-
gibt, hat sich die Prüfung sowohl auf die Ober-
einstimmung mit den bestehenden Vorsduiften'
als auch auf die ziffernmäßige Richtigkeit, Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
der Gebarung zu erstredc.en.

(.) Der Landeskonlrollbeamte hat Prüfungs-
aufträge gemäß Abs. I unverzüglich auszufüh-
ren, das Ergebnis der Prüfung in einem schrift·
lichen Prüfungsbericht zusammenzufassen und
diesen dem Ersten Präsidenten des Landtages
vorzulegen.

(<) Dem Landeskontrollbeamten stehen bel der
Durchführung .von Prüfungsaufträgen gemäß
Abs. 1 die Bediensteten und Einrichtungen des
Landeskontrolldienstes (Art. 43 Abs. 6) Zut, Ver·
fügung. Solche Prüfungsaufträge genießen ge-
genüber anderen Aufgaben des Landeskontroll-
dienstes den Voror,ang,

(,j Der Landeskontrollbeamte ist bei der
Durchführung von Prüfungsaufträgen gemäß
Abs. 1 unabhängig' und insbesonder.e an keine
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VI/eisungen der Landesregierung und des Lan-
deshauptmannes gebunden. Die dem L.:lndes-
kontroll beamten gemäß Abs. 4 zur Verlügung
stehenden Bediensteten des Landesk(Jntroll-
dienstes unterstehen dem Landeskontwllbeam-
ten und sind bei der DurdJ.tührung von. Prü-
lungsaufträgen gemäß Aas. I nUr an dessen
Weisungen gebunden."

:2. Art. 43 wird durdJ. folgende Bestimmungen er·
gänzt:

.. (0\ Eine Abteilung de,. Amtes der Landesre-
gierung ist als Landesk(lntralldienst einzurich-
ten. Der Leiter de< Abteilung Landesko .. troll-
dienst ist gleidJ.zeitig Laudeskontrollbeamter
gemäß Art. 27 a. Inwieweit der Abteilung Lan-
deskontrolldienst neben ihren Aufgaben gemäß
Art. 27 a andere Aufgaben zukommen, be,timn.t
sid> nad> der Gesd>ältseinteilung des Amtes dH
Landesregierung. Als Aufgaben der Gebarungs-
prüfung im Auftrag der Landes.r:egieIung kom.-
men insbesondere in BetraCht:
a) die Uberprülung der Gebarung des Landes,

der Gemeindeverbände und der Gemeinden,
b) die Uberprüfung der Gebarung von Stiflu:>-

gen, Fonds und Anstalten, die vOn Ocganen
des Landes, eines Gemeindeverbandes'1 einer
Gemeinde oder von Personen (Personenge-
meinschaften) verwa.ltet werden, die hiezu
von Organen des Landes, eines Gemeinc..e-
verbandes oder einer Gemeinde bestellt ·sind.

(7) Die Ausübung dEr Funktion des Landes-
kontrollbeamten gernaß Art. 27 a bedarf dec Zu-
stimmung des Landtages. Der Landeshauptmann,
hat diese Zustimmung vor der Bestellung des
Leiters der Abteilung L",ndeskontrolldienst, wenn
diese Bestellung aber bereits erfoLgt ist, nach
jeder Neuwahl des [.andtages von diesem ein ..
zuholen. Die Zustimmung des Landtages ~-ird
jeweils auf die Dauer deI FunktionspeTiode der
Landesregierung erteilt und bedarf einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der. abgegebenen SUm-
men. Kommt eine selche l'w"Iehrheitnicht z.ustan-
de, so genügt nad> Ablaul Von sechs ~onaten
nad> dem Eingang de s Ersudlens des Landes-
hauptmannes beim Lanötag die unbedingte
Mehrheit der abgegebenen Stimmen."

'.
Artikel 11

Dieses Gesetz tritt mit dem Beginn der XXII. Ge-
setzgebungsperiode des Landtages in Kraft. DiE,Zu-
stimmung des Landtages gemäß Art. 43 At-s. ']
L-VG. 1971ist erstmal. nadJ.der im Jahr 1919 statt-
findenden Neuwahf des Landtages einzuholen


